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Anhang 11-2: Formular zur Umwelterklärung 
Bezeichnung des Vorhabens: Änderung Bahnhofsgebäude: Alternative Zugangsschalen 

I Nr. Fragen: 
j 1. Flächen-/ Bodenverbrauch 

1a Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 10 ha neu 
versiegelt? 

1b Werden außerhalb des Oberbaus mehr als 50 m' dau-
erhaft neu versiegelt? 
(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern andere 
Werte, vgl. Anhang II) 

1c Wird im Zuge der Bauarbeiten eine unbefestigte Flä-
ehe von mehr als 100 m2 bauzeitlich als Zufahrt, Bau-
einrichtungsfläche, Lager etc. in Anspruch genom-
men? 

1d Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen 
im Umfan von mehr als 200 000 m3 statt? 

1e Finden außerhalb des Oberbaus Bodenbewegungen 
von mehr als 800 m3 statt? 
(abweichend davon gelten in einigen Bundesländern andere 
Werte, vgl. Anhang II) 

12. Nichtstoffliche Immissionen 

ja D 
nein� 

ja 0 

nein� 

ja 0 

nein [8J 

ja 0 
nein [8J 

ja D 

nein [8J 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Entscheidungsempfehlung (EBA) 

UVP wird empfohlen 
Nächste Frage 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbehörden betei
ligen. Nächste Frage. 
Nächste Frage 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbeh. beteiligen. 
Nächste Frage 
Nächste Frage 

UVP wird empfohlen 
Nächste Frage 

Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung ab
arbeiten und Naturschutzbeh. beteiligen. 
Nächste Frage 
Nächste Frage 

2a Können durch das Vorhaben die Grenzwerte der 26. ja O + UVP wird empfohlen 
BlmSchV überschritten werden und ist der fragliche 
Bereich allgemein zugänglich bzw. Privatgelände 
außerhalb des BetriebsQeländes? 

nein [8J + Nächste Frage 

2b Können mit dem Vorhaben baubedingt Sprengungen, ja O 
erhebliche Erschütterungen oder Lärmimmissionen 
verbunden sein? 

nein� 

2c Können durch das Vorhaben betriebsbedingt erhebli- ja D 
ehe Lärm- / Erschütterungsimmissionen entstehen? 

+ Sondergutachten erforderlich. Über die 
UVP ist nach Vorlage des Gutachtens zu 
entscheiden. 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen 

.._ _____________________ :...cne"-'1'-'-·n__,,!8l=-.., + Nächste Frage. 

l 3. stoffliche Emissionen/ Unfallrisiken 

3a 

3b 

Können beim Vorhaben bau- oder betriebsbedingt ja O 
gefährliche Abfälle anfallen? 

nein� 

Können durch bau- oder betriebsbedingte Emissionen ja O 
die Prüf-, Maßnahmen- oder Vorsorgewerte nach 
Anhang 2 zur Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver -
ordnung überschritten werden? 

nein� 

3c Können durch das Vorhaben schädliche Bodenverän- ja D 
derungen, Verdachtsflächen, Altlasten, altlastenver-
dächtige Flächen oder Deponien mobilisiert oder ver-
ändert werden? 

nein !8J 

3d Kann sich durch das Vorhaben die Unfallgefahr erhö- ja O 
hen? nein [8J 

+ Eine abfallwirtschaftliche Darstellung ist 
vorzulegen. Wenn hierdurch schädliche 
Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen 
nicht sicher ausgeschlossen werden 
können, wird eine UVP empfohlen. Zu
ständige Behörde beteiligen. 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen, sofern der Vorha
benträger nicht gesondert begründet, 
dass erhebliche nachteilige Umwelt
auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

+ Nächste Frage. 

+ Eine abfallwirtschaftliche Darstellung ist 
vorzulegen. Wenn hierdurch schädliche 
Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen 
nicht sicher ausgeschlossen werden 
können, wird eine UVP empfohlen. Zu
ständige Beh. beteiligen. 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen 
+ Nächste Frage 
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Nr. Fra en: Entscheidungsempfehlung (EBA) 

3e Kann das Vorhaben zu einer erheblichen Erhöhung 
von Luftverunreini un en führen? 

ja D 
nein 0 

! 4. Überschreitung sonstiger anlagenbezogener Größenwerte 

+ UVP wird empfohlen 
+ Nächste Frage 

4 Werden durch das Vorhaben Größen- oder Leis- ja D + UVP wird empfohlen 
Nächste Frage tun swerte nach Anla e 1 zum UVPG überschritten? nein 0 + 

! S. Beeinträchtigungen von Schutzgebieten/ - objekten 

Sa 

Sb 

Liegt im Wirkraum des Vorhabens ein FFH- Gebiet ja O 
oder Vogelschutzgebiet? 

Findet das Vorhaben in 
Nationalparken, 
Naturschutzgebieten, 

• Kernzonen von Biosphärenreservaten oder 
• Wasserschutzgebieten (Zone 1) 
statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlau
fen? 

nein 0 

ja D 

nein 0 

Sc Findet das Vorhaben in ja D 
Landschaftsschutzgebieten und Biosphärenreser-
vaten (ohne Kernzonen) 
Naturparke (soweit durch Rechtsverordnung ge
schützt) 

statt und kann es der Schutzverordnung zuwiderlaufen 
bzw. können durch das Vorhaben 

Naturdenkmale, 
geschützte Landschaftsbestandteile, nein 0 
Biotope nach § 30 BNatSchG 

unmittelbar beeinträchti1:1t werden? 

5d Findet das Vorhaben in ja O 
Bodenschutzgebieten, 
Wasserschutzgebieten (außer Zone 1) 

• Heilquellenschutzgebieten, 
• Schutzgebieten nach dem Bundeswaldgesetz 
statt und kann es der SchutzverordnunQ zuwiderlaufen nein 0 

+ FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglich
keitsprüfung ist durchzuführen (siehe 
Umweltleitfaden Teil IV) 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen. Auf eine UVP 
kann in Einvernehmen mit den zustän
digen Beh. verzichtet werden, wenn die 
Beeinträchtigungen gering sind. Ein
griffsregelung und Befreiungsvorausset
zungen sind abzuarbeiten. 

+ Nächste Frage 

+ Eingriffsregelung und Befreiungs-
voraussetzungen sind abzuarbeiten. Mit 
der zuständigen Behörde ist abzuklären, 
ob besondere einzelfallbezogene Grün
de für die Durchführung einer UVP 
sprechen. Nächste Frage 

+ Nächste Frage 

+ Mit der zuständigen Behörde abzuklä
ren, ob besondere einzelfallbezogene 
Gründe für die Durchführung einer UVP 
sprechen. Die Befreiungsvoraussetzun
gen sind zu prüfen. Nächste Frage. 

+ Nächste Frage 

Se Können durch das Vorhaben denkmalrechtlich ge
schützte Objekte oder Bereiche in Anspruch genom
men oder unmittelbar beeinträchtigt werden? 

ja O + Die Erforderlichkeit einer UVP ist mit der 
zuständigen Beh. abzuklären. Die Be
freiungsvoraussetzungen sind zu prüfen. 
Nächste Frage. 

L------------------- - ----'-ne-'-'1---'-·n...,,0,,,__, + Nächste Frage 

! 6. Sonstige Beeinträchtigungen von Schutzgütern nach§ 1 UVPG (soweit nicht unter 1-5 erfasst) 

6a Soll einheimische und standortgerechte Vegetation auf ja D + UVP wird empfohlen 
mehr als 1 ha beseiti t werden? nein [8J + Nächste Frage 

6b Soll bauzeitlich oder dauerhaft einheimische und ja D 
standortgerechte Vegetation auf mehr als 50 m2 besei-
tigt oder zurück geschnitten werden? 

nein [8J 

6c Können durch das Vorhaben Europäische Vogelarten ja D 
oder Arten des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG 
beeinträchtigt werden oder kann der Lebensraum sons-
tiaer strena aeschützter Arten zerstört werden? nein [8J 

6d Kann das Vorhaben die Barrierewirkung für wandernde ja D 
oder im Bahnbereich lebende Tiere erhöhen? 

nein0 

+ Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Eingriffsregelung 
abarbeiten und Naturschutzbeh. beteili
gen. Nächste Frage. 

+ Nächste Frage. 

+ Artenschutzblätter nach Umweltleitfaden, 
Teil V, sind vorzulegen. Nächste Frage. 

+ Nächste Frage. 

+ Sind Europäische Arten, Arten des An
hangs IV Richtlinie 92/43/EWG oder 
sonstige streng geschützte Arten betrof
fen, Entscheidung wie unter 6c. Ansons
ten Eingriffsregelung abarbeiten und 
Naturschutzbeh. beteiligen. Nächste 
Frage. 

+ Nächste Frage. 



Nr. Fraaen: 
l:'in2elfc1llorüfung nach� 3c. UVPG (Screr,ninql • An!wnq 11-2. Fo11,iulor z:ur Uinwelterklärung 

Entscheidungsempfehlung (EBA) 
6e Kann das Vorhaben über einen Radius von 500 m ja D 

hinaus sichtbar sein bzw. können Landschaftselemente 
zerstört werden, die über 500m hinaus landschaftsprä-
gend wirken 
und kann das Landschaftsbild im Außenbereich da
durch über den Radius von 500m hinaus erheblich 
beeinträchtiQt werden? nein [8J 

6f Kann das Vorhaben über das Betriebsgelände der ja D 
Bahn hinaus sichtbar sein bzw. können über das Bahn-
gelände hinauswirkende landschaftsprägende Elemen-
te beseitigt werden 
und kann das Landschaftsbild dadurch im Außenbe-
reich erheblich beeinträchtigt werden? nein [8J 

69 Wird außerhalb von Wasserschutzgebieten oder Heil- ja D 
quellenschutzgebieten das Grundwasser offen gelegt, 
Grundwasser bauzeitlich oder dauerhaft abgepumpt 
bzw. werden Stoffe in das Grundwasser eingeleitet, 
Barrieren in das Grundwasser eingebracht oder 
Grundwasserbrunnen errichtet? 

nein [8J 

6h Werden innerhalb eines Überschwemmungsgebietes ja D 
Flächen versiegelt, Abflusshindernisse vergrößert 

• der Retentionsraum vermindert 
bzw. werden Gewässer verrohrt/ ausaebaut? 

6i Werden klimatische Ausgleichsräume/ Luftaustausch
bahnen in ihrer Funktion erheblich beeinträchti t? 

17. Sonstige Gründe für die Durchführung einer UVP 

7 liegen sonstige Erkenntnisse vor, die für oder gegen 
die Erstellung einer UVP sprechen? 

8 Können eine oder mehrere der oben aufgeführten Fra
gen nur unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaß
nahmen oder sonstiger Vorkehrungen mit „Nein" be
antwortet werden? 

nein [8J 

ja D 
nein [8J 

ja [8J 

nein D 

ja D 

nein [8J 

+ Die Notwendigkeit einer UVP ist mit den 
Naturschutzbeh. abzuklären. Sofern 
keine UVP durchgeführt wird, ist die 
Eingriffsregelung anzuwenden. Nächste 
Frage. 

+ Nächste Frage 

+ Eine UVP-Pflicht ergibt sich aus diesem 
Tatbestand nicht. Es wird die Abarbei
tung der Eingriffsregelung und die Betei
ligung der Naturschutzbeh. empfohlen. 
Nächste Frage 

+ Nächste Frage 

+ Erforderlichkeit einer UVP ist mit 
den Wasserbeh. abzuklären 
die Erforderlichkeit der Anwendung 
der Eingriffsregelung ist mit den Na
turschutzbeh. abzuklären 
Nächste Frage 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen 

+ Nächste Frage 

+ UVP wird empfohlen 
+ Nächste Frage 

+ gesonderte Angaben prüfen und weiter 
mit Endbewertung 

+ nächste Frage 

+ Vermeidungsmaßnahmen bzw. Vorkeh-
rungen auf Beiblatt auflisten. Weiter mit 

+ Endbewertung. 
weiter mit Endbewertung 

Endbewertung: Sofern alle Fragen mit „nein" beantwortet wurden, wird nach überschlägiger Prüfung die Durchführung 
einer UVP nicht empfohlen. Der Vorhabenträger kann durch zusätzliche Unterlagen begründen, dass eine Umweltver
träalichkeitsorüfung verzichtbar ist. 

Wurde zur Beantwortung der Fragen ein Ortstermin durch die Umweltfachkraft durchgeführt bzw. hat 
dieser Mitarbeiter Ortskenntnisse? 
Eine Liste der herangezogenen Unterlagen und befragten Behörden wird beigelegt. 

ja [8J 
nein D 
ja D 
nein [8J 

Die Umwelterklärung wurde gern. der Hinweise in An der Bearbeitung der Umwelterklärung hat als Umweltfachkraft 
Anhang II vollständig, zutreffend und auf Grund- (gemäß EBA-Liste) mitgewirkt: 
lage der Antragsunterlagen ausgefüllt: 

Projektleiter. Herr Alfons Plenter (DB PB) 

Ort: Stuttgart 

Datum: 

Unterschrift: ........ . 

Umweltfachkrart: Dr. Wolfgang Schmidt (BILANUM) 

Ort: Wemding 

::::��chritt: . ....... ��ii-�d-
Qualifikation (nur externe Fachgutachter): Dipl.-Biol. 



BILANUM Am Hasenbichel 30 86650 Wemding 

Erläuterungen zum Formular zur Umwelterklärung für alternative Zugangsschalen am 
neuen Hbf. Stuttgart 

Grundlage der Bearbeitung sind die Darstellungen zu den alternativen Zugangsschalen vom 
30.09.201 O (Schale am Turm, Schale Europaviertel, Schale Kurt-Georg-Kiesinger Platz, 
Schale Staatsgalerie sowie Ausgang Athener Platz). 

Dabei ist die Lage der alternativen Zugangsschalen im wesentlichen gleich der Lösung der 
Planfeststellung. Die Schale Europaviertel weist eine geringfügige Neuorientierung 
(Drehung) auf. 
Generell werden durch die betrachteten Varianten für alternative Zugangsschalen aber keine 
zusätzlichen Beeinträchtigungen für die Schutzgüter der Umwelt erzeugt. Die im Rahmen der 
Untersuchungen zur Planfeststellung PFA 1.1 betrachteten Flächen werden nicht 
überschritten. Die genannten Varianten liegen im Bereich der offenen Bauweise für die 
neuen, tiefliegenden Gleisanlagen, d.h. es werden keine zusätzlichen Flächen in Anspruch 
genommen. 
Vielmehr werden Flächeninanspruchnahme und Abmessungen reduziert, d.h. es treten 
Entlastungen auf. 

Daher werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen des Vorhabens nach derzeitigem 
Kenntnisstand nach Art und Umfang nicht als so gravierend eingeschätzt, dass sie die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung rechtfertigen würden. 

Screening alternative Zugangsschalen Hbf Stuttgart Erläuterungen 




